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Anla ge 29.
(Drucksachen. Nr. 50.)

Antrag.
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

„Der Provinzialausschuß wird ersucht, in eine Prüfung der Frage einzutreten, ob nicht
für die Rheinprovinz, ähnlich wie für Westfalen ein zurzeit dem Preußischen Landtage
vorliegenderGesetzentwurfvorsieht, eine Beschränkungder furtgesetztsteigendenZahl
der Provinziallaudtags-Abgeordneten einzuführen sei, und gegebenenfallsdem nächsten
Provinziallandtage eine entsprechende Vorlage zu machen.

Düsseldorf, den 8. März 19N.

gez. u. Aschoff. Cleff. Conze. Eichhorn. Fischer (Gummersbach). Graf Galen.
Gerdes. v. Gürschen. v. Groote. Freiherr v. Hammerstein. Hisgen. Hue«.
Knoll. Freiherr v. Loe. Merrem. v. Miqnel. Neizert. Ios. Raab.
v. Runkel. v. Schütz. Vopelins. Dr. Vüllers. Weisdorff. Wessel>
Fürst zu Wied.

Zulage 30.
(Drucksachen. Nr, 30.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Stellungnahme des Provinziallandtllg.es zur Gründung einer Zwangsgenossenschaft

zum Zwecke der Regelung der Vorflut und der Abwässerreinigung im linksrheinischen

Industriegebiet am Niederrhein.

Die Vorflutuerhaltnissein dem zwischen dem Rhein und der niederländischen Grenze gelegene«
Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf sind durchwegschlecht, die Nachläufe haben meist stäche»
Gefalle und ziehen in großen Windungen und Bogen langsam dahiu, was eine weitgehende Vel-
Wässerung und Versumpfung großer Flächenzur Folge hat. Vs sei hier nur an die Nicrs erinnert,
welche den Provinzicillandtag ja wiederholt beschäftigthat. Im Landeskulturinteressesind eine
Reihe — im ganzen 18 — Entwässerungsgenossenschafteugebildet worden, welche, meist untel



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 30. 467

erheblicherUnterstützung des Staates und der Provinz, den schweren Mißständen entgegenwirken
und die Sumpfflächen der landwirtschaftlichenKultur zugänglich machen. Diese Verhältnisse
beginnenjetzt noch erheblich schwieriger zu werden, da die Industrie und der Bergbau, die sich
bis vor kurzemnoch ausschließlich auf der rechten Rheinseitehielten, nun auch auf die linke über¬
greifen. Vorläufig sind zwar noch wenig Anlagen der Großindustrie auf der linken Rheinseite in
Betrieb, so z. B. die Friedrich-Alfred-Hütte der Firma Krupp in Rheinhcmscn,das Steinkohlen¬
bergwerk Rheinpreußen zwischen Homberg und Mors, die Sodafabrik der deutschen Solvaywcrke
bei Rheinberg. Im Van oder in Vorbereitung begriffen sind je 2 Schächte der deutschen Soloay-
werke bei Borth und Wallach, je 2 Schächte der Aktiengesellschaften Friedrich Heinrich und
Rheinische Stahlwerke bei Lintfort und Rheinberg, ein Schacht der Gewerkschaft Dier-
Mdt bei Hochemmerich. Der Gesamtumfang der verliehenen Grubenfelder an der Erdober¬
fläche betrug bis zum Juli 1907 bereits 836 ykm, in der Hauptsache handelt es sich um
Steinkohle, daneben kommen Salze und Erz in Betracht. Aus diesen Zahlen ergibt sich,
°aß man am Anfang einer großen industriellen Entwicklung steht. Für die Wasserverhaltnisse
hat das eine doppelte Bedeutung: einmal eine starke Vermehrung des abzuführenden Wassers
wfolge der Anlage und des Betriebes industrieller Werke und der damit in Zusammenhang
stehendenstärkeren Vesiedetungund dann die Gefahr von Bodensenkungeninfolge des Berg¬
baues uud weiterer Verschlechterungder ohnehin schon schlechten Vorflutverhaltnisse. Die Er-
fahrungeu im rechtsrheinischen Bergbangcbietim Emschertalmahnen hier zn ganz besonderer Vorsicht.
Dort waren durch die außerordentlicheEntwicklungdes Bergbaus schließlich unhaltbare Zustände
eingetreten,deren Beseitigung dann durch das Gesetz vom 14. Juli 1904, betreffend Bildung einer
Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Abwasserreinigungim Einschergebiet unter Auf¬
wendung sehr großer Mittel — über 40 Millionen Mark — erstrebt wurde. Auf der linken
"heinseite wird, wenn auch nicht in nächster,so doch in absehbarerZeit eine ähnlicheindustrielle
Entwicklung eintrete», und man will deshalb dort denselben Weg wie an der Emscher gehen mit
dem großen Unterschied,daß es sich hier nicht um Beseitigung,sondern um Verhütung von Miß-
stnnden handelt.

In richtiger Erkenntnis der Sachlage haben nämlich das Königliche Oberbergamt in Bonn
und der Herr Negierungs-Präsidentin Düsseldorfdarauf gedrungen, möglichst frühzeitig Vorkehrungen
zu treffen, um den Schädigungen der Vorflut vorzubeugen. Auf diese Anregung hin sind die in¬
dustriellen Werke in dem linksniederrheinischenGebiet unter Führung des Steinkohlenbergwerks
"heinpreußeu zn dem gerichtlicheingetragenen „Verein zur Aufstellung eines Entwässernngsplanes
Mr das linsniederrheinische Industriegebiet" zusammengetreten.Dieser Verein hat neben den umfang-
leichen Vorarbeiten für einen Entwässerungsplaneinen Entwurf zu einem Gesetz über die Gründung
einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut uud zur Abwasserreinigungin einem aus Teilen der
Kreise Mürs, Geldern, Cleve, Kempen und Crefeld-Land gebildetenGebiete ausgearbeitet. Der
Herr Ober-Präsident hat diesen Entwurf, der zuvor mit Kommissaren der zuständigen Herrn Minister
erörtert, von der KöniglichenStaatsregierung aber noch nicht in allen Teilen akzeptiertist, über¬
lädt, damit dem Provinziallandtag Gelegenheitgebotenwerde, zu der AngelegenheitStellung zn
nehmen.

Der Entwurf des Vereins geht davon aus, daß eine sachgemäße Regelung der Verhältnisse
"Ur durch die gemeinsame Durchführung eines das ganze Gebiet umfassenden Planes möglich,und
°aß bei den widerstreitendenInteressen hierzu die Bildung einer Zwangsgenofsenschaft erforderlich
'!t- Nach Lage der Gesetzgebung ist hier der Erlaß eiues Sondergesetzesgeboten.
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Das Gebiet der Genossenschaft wird begrenzt im Osten vom Rhein, im Westen von
der Laudesgrenze,im Süden von einer Linie, die etwa von Hohenbudberg am Rhein über Hüls
Aldekerk, Geldern geht und im Norden von einer Linie über Wemb an der niederländischen Grenze
über Wceze, Calcar bis Waardt am Rhein,

Es umfaßt vom Kreis Moers rd. 520 ykm,
„ „ Geldern „ 256 „ ,

„ Eleve „ 63 „ ,
„ Kempen „ 16 „ ,
„ Cref eld-Land „ 5 „ ,
im ganzen also id. 860 ^m.

Mitglieder der Genossenschaft sollen nicht wie in dem Emschergesetzdie beteiligtenKreise
sein, sondern die drei Gruppen, welche nach Entwickelung der Verhältnisse an der gemeinschaftlichen,
einheitlichen Vorflutregelung beteiligt sind, nämlich

»,) die Eigentümer der in dem Genussenschaftsgebict belegenen Bergwerke,
b) die Eigentümer der in diesem Gebiet belegenen größeren Unternehmungen,industriellen

Werke, Eisenbahnen,Schiffahrtskauäleund ähnlicher Anlagen,
o) die in diesem Gebiete belegenenGemeinden.
Zur Genossenschllftsversllmmlung sollen außer den Abgeordnetendieser Genossen auch

die Landräte der Kreise Moers, Geldern und Eleve gehören. Die Zahl der auf jeden Genossen
entfallenden Abgeordnetensoll sich nach der Höhe des Beitrages bestimmen. Bei Bemessung der
Höhe der Beiträge des einzelnen Genossen sind einerseits die durch ihn im Entwässerungsgebiet
herbeigeführten Schädigungen, andererseits die ihm erwachsendenunmittelbaren oder mittelbaren
Vorteile zu berücksichtigen. Gegen die Veranlagung zu Beiträgen steht dem Genossen die Berufung
au den Verufungsausschußzu, welcher aus einem von der Aufsichtsbehördezu ernennenden Staats¬
oder höheren Kommunalbeamten als Vorsitzenden,einem Mitgliede des Oberbergamtes, einem
Meliorationsbaubeamten und sechs aus der Genussenschaftsversammlung zu wählende« Mitglieder»,
von denen drei beruflich dem Bergbau, eiues der oben unter d) bezeichneten Genoffengrnppeund zwel
den Kreis- oder Gemeindevertretungenangehören müssen. Der Berufuugsausfchuß entscheidet nicht
nur über die Höhe der veranlagten Beiträge, sondern auch, wenn die Zugehörigkeitzur Genossen¬
schaft, insbesonderedie Verpflichtung zur Teilnahme an den Lasten überhaupt streitig ist. IM
letzteren Falle soll gegen die Entscheidungdes Verufuugsausschusscsdie Revision an das Ober¬
verwaltungsgerichtzulässig sein, während die Entscheidungüber die Höhe der Beiträge endgültig ist.
Die Genossenschaftfoll der Aufsicht des Staates unterworfen fein, welche der zuständige
Regierungs-Präsident ausübt. Der Aufsichtsbehördesoll auch das Recht der Zwangsetatisierung
zustehen, gegen welche der Vorstand der GenossenschaftKlage beim Oberverwaltungsgerichter¬
heben kann.

Was die Durchführung der Entwäfserung angeht, so haben die angestellten Ermitte¬
lungen ergeben, daß sie in dreifacherWeife erfolgen kann: entweder zum Rhein oder durch die
Niers zur Maas oder direkt zur Maas. Nach der Maas hin würde die Ableitung mit natür¬
lichem Gefalle möglich sein, zum Rhein dagegen müßten Pumpwerke eingerichtet werden; in jedem
Fall wären die Haus« und Iudustriewässer, ehe sie den Hauptentwäfserungsgräben zugeführt
werden, zu klären, so daß dem Rhein oder der Maas nur gereinigtes Wasser zugeführt wird.
Welche der angegebenenLinien für den Hauptvorfluter gewählt wird, steht noch dahin, die Prüfung
und Genehmigung des Bauplanes ist den zuständigen Ministern ausdrücklichvorbehalten. Der
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Entwurf sieht vor, daß der Bauplan in Teilstrecken je nach Bedürfnis auszuführen ist. Nach Lage
der VerlMnisfe wird auch jedenfalls zunächst nur die Teilstreckein dem jetzt bereits industriell
ausgenutztenGebiet ausgeführt werden.

Die Wirkung der geplanten Entwässerungfür die Landeskultur kann nach dem oben über
die Vorflutverhältnisseim Genossenschaftsgebiet Gesagten im allgemeinennur günstig sein, da sie
viele versumpfte Flächen trocken legen und der Bewirtschaftungzuführen wird. Hierdurch wird
jedenfalls soviel Weideland gewonnen, daß genügendErsatz für solche Weiden gebotenwird, welche
etwa wegen Senkung des Grundwasserspiegelsan einzelnen Stellen in Acker umgewandeltwerden
müssen. Es soll aber auch durch Einbau von Grundwehren, Bewässerungsanlagenund dergl. an
geeignetenStellen Vorsorge getroffen werden, daß eine Schädigung der Vichwirtschaftdurch Ver¬
minderung der Weiden vermiedenwird.

Was nun die Stellungnahme zu dem Gesetzentwurfangeht, so glaubt der Provinzial¬
ausschuß, daß dem erstrebtenZiele grundsätzlich mir zugestimmt werden kann. Man muß es als
einen Alt kluger Vorsorge dankbar begrüßen, daß die beteiligten Behörden und Werke rechtzeitig
diejenigen Maßregeln treffen, welche verhindern, daß am NiederrheinMißstände entstehen, wie sie
M Emschergebiet zu beklagen waren und nur mit außergewöhnlichgroßem Kostenaufwandbefeitigt
werden konnten. Zustimmen muß man auch der Ansicht, daß die Durchführung eines fo großen
Unternehmensnnr durch die Bildung einer Zwangsgenossenschaft sichergestellt werden kann.

Der Provinzialausschuß trägt deshalb kein Bedeukeu, die grundsätzliche Zustimmung dazu
3« empfehlen,daß ein Gefetz behufs Bildung einer Zwangsgenossenschaftcrlaffen wird.

Was nun die Einzelbestimmungendes von dem Verein vorgelegtenGesetzentwurfesangeht,
w war deren Prüfung nicht in so eingehender Weise möglich, wie es für die Abgabe einer gutacht-
uchen Aeußerung erforderlichist, da die Sache erst in den letzten Tagen vor Eröffnung des Land¬
tages eingegangenist. Um die Verzögerung der Einbringung eines Gefetzentwurfesbeim Landtag
der Monarchie tunlichst zu verhindern, scheint es deshalb richtig, mit der Prüfung und Begutachtung
der Einzelbestimmnngenden Provinzialausschuß unter Zuziehung der Abgeordnetenaus den Kreisen
Moers, Geldern und Eleve und der Landräte der Kreise Kempen und Crefeld-Land zu beauftragen
mit der Maßgabe, daß der Provinziallandtag auf weitere Anhörung verzichtet.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgende Beschlußfassung vorzuschlcigeu:
„Provinziallandtag spricht sich grundsätzlich für den Erlaß eines Gesetzes behufs
Gründung einer Zwangsgenossenschaftzum Zwecke der Regelung der Vorflut und der
Abwasserreinigung im linksrheinischenIndustriegebiet zwischendem Rhein und der
Landesgrenze aus und beauftragt mit der Prüfung der Einzelbestimmungendes von
dem „Verein zur Aufstellung eines Entwässerungsplanes für das linksniederrheinische
Industriegebiet" ausgearbeiteten Gefetzentwurfesden Provinzialausschuß iu Verbiudung
mit den Provinziallandtags-Abgeordneten der Kreise Moers, Geldern und Eleve und
der Landräte der Kreise Kempen und Crefeld-Land mit der Maßgabe, daß auf eine
erneute Anhörung des Provinziallandtages verzichtet wird."

Düffeldorf, den 4. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beisfel von Gymnich, Dr. von Reuvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Entwurf
zu einem „Gesetz für die Gründung einer Genossenschaftzur Regelung der Vorflut
nnd zur Abwässer-Reinigung in einem aus Teilen der Kreise Moers, Geldern, Cleve,

Kempen und Crefeld-Landgebildeten Gebiete".

Inhalt:
1. Begründung.
2. Gesetz-Entwurf.
3. Erläuterungen.

Begründung.
Die Entwässerungsoerhältnisseder linksniederrheinischen Ebene, die sich zwischen Rhein und

Maas in südöstlicher nach nordwestlicherRichtung von Hohenbudbergnach Calcar, im Osten von
Rheinberg westlich über Geldern hinaus erstrecktund ein rund 860 ykm großes Gebiet hauptsächlich
aus den Kreisen Mors, Geldern und Cleve, zu kleinem Teile noch aus deu Kreisen Kempen und
Crefeld-Land umfaßt, bedürfen dringend einer einheitlichen Regelung. Das geringe Gefalle der
linksniederrheinischen Nachläufe in Verbindung mit ihren großen Windungen hat zur Verwässerung
und Versumpfung weiter Flächen geführt, so daß sich bereits eine große Anzahl von einzelnen
Entwässerungsgenosseuschafteuinnerhalb dieses Gebietes gebildet hat. Die Aufstellung weiterer
zahlreicherEntwürfe zeigt, daß die Entwässerung des fraglichen Landcsteils Gegenstandstetiger und
wachsender Sorge ist. Mit der Zunehmenden Bebauung wird die Entwässerungsich immer schwieriger
gestalten. Zu den Schädigungen der Landeskultur werdeu andere Mißstände, namentlich in gesund¬
heitlicher Beziehung, treten. Durch den zum Segen der Landschaft sich entwickelndenBergbau
werden außer dem Anwachsender Bevölkernng und der Besiedelung Senkungen der Erdoberfläche
eintreten nnd damit weitere Vorflutstörungeu entstehen. Es ist der Eintritt von ähnlichenMiß-
ständen zu befürchten,wie sie in dem rechtsrheinisch-westfälischenIndustriebezirke zur Vorflutregelung
der Emscher geführt haben. Wenn aber im Emscherentwässerungsgebieteschon unerträgliche Miß'
stände entstandenwaren, ehe mau zu der großzügigenRegelung der Vorflutverhältnisseauf Grund
des Gesetzes betreffend die Bilduug einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Ab¬
wässerreinigungim Emschergebiete vom 14. Juli 1904 schritt, fo ist es in dem hier in Frage
kommendenlinksrheinischenGebiete noch jetzt Zeit, die Entstehung solcher Zustände zu verhüten-
Hier wie dort kann aber nur die gemeinschaftlicheDurchführung eines das ganze Gebiet umfassenden
Entwässeruugsplanes zum Ziele führen. An die Stelle der Einzelentwürfe muß eil, einheitlicher
Plan an die Stelle der örtlichen Entwässermigsgenossenschaften die Vereinigung aller Beteiligten
treten. Nicht nur die Ausführung der Entwässerungsanlagen, sondern auch ihre dauernde Unter¬
haltung muß in der Hand der Vereinigung bleiben.

In der Einsicht, daß die Verhältnisse die geschilderte Entwicklungnehmen würden, haben
sich die Bergwerkseigentümeram linken Niederrhein unter dem Namen „Verein zur Aufstellung
eines Entwässerungsplanesfür das linksniederrheinische Industriegebiet" Zu einem Verbände zusammen¬
geschlossen, dessen Zweck die Aufstellung eines allgemeinenEntwässerungsplanes für das fragliche
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Gebiet war. Die Durchführung eines solchen Planes wird aber ebenso wie die Vorflutregelung im
Emschergebiet nur durch ein Sondergesetzermöglicht werden können. Die bestehenden Gesetze kennen
die Entwässerung einer großen Landschaft aus Interessen, wie sie hier in Frage kommen, nicht,
ö« den Interessen der Landwirtschaft treten hier diejenigen des Bergbaues an einer uugestörteu,
gesunden Entwicklung,diejenigender Gemeindenan der Verhütung gesundheitswidrigerVerhältnisse
und endlich auch diejenigen der mit der Entwicklungdes Bergbaues und der Gemeindenaufsteigenden
Industrie. Wenn aber die allgemeinenVorflutgesetze lediglich„die Entwässerungvon Grundstücken"
«geln, und insbesondere das Wassergenosscnschaftsgesetz vom 1. April 1879 die Bildung von
Zwangsgenossenschllften„zur Entwässerung von Grundstücken" vorsieht, so ist damit der Zweck
verfolgt, daß sich die Grundstückseigentümeroder eine Mehrheit von Grundbesitzernvor Schäden
lhrer landwirtschaftlichausgenutztenGrundstücke bewahren können. Ueber diesen Gedankengeht das
gegenwärtige Unternehmenweit hinaus. Der Erlaß eines Sondergesetzes ist deshalb geboten, zumal
auch das allgemeineWassergenossenschaftsgesetzeinen Zwang gegen widersprechende Eigentümer zum
Eintritt in die Genossenschaftnur dann gibt, wenn rein landwirtschaftlicheZweckedurch die
Entwässerungsanlageverfolgt werden. Durch das Soudergesetz sollen zur Durchführungdes Entwurfs
Zusammengeschlossenund zur Unterhaltung und zum Betriebe der geschaffenenAnlagen zusammen¬
gehalten werden die drei Gruppen, die nach der Entwicklungder Verhältnisse an der gemeinschaft-
uchen, einheitlichenVorflutregelung beteiligt sind. Nach dem Vorbilde des allgemeinen Wasser-
genossenschaftsgesetzesund des Emschergenossenschaftsgesetzessoll die Vereinigung „Genossenschaft"
genannt werden. Die Beteiligten sind die Genossen. Es ergeben sich als die drei Genosscnschafts-
gruppen die Gemeinden, die die Gesamtheit der Grundbesitzerverkörpern,und denen auch in erster
^mie die Sorge für die gesundheitlichenVerhältnisse obliegt, die Vergwerkseigentümerund die
"gentümer von sonstigen Unternehmungen,Fabriken usw. Zweier Hauptgrundsätzein dem Gesetz¬
entwürfe soll in diesem allgemeinenTeile noch gedacht werden: des einen, daß für eine gerechte
Verteilung der Genossenschaftslastennach dem Maßstabe des Interesses an der Ausführung und
Unterhaltung der Anlagen Sorge getragen ist, und des anderen, daß der Belastung des einzelnen
Genossen seine Vertretung in den Genossenschaftsorganen entsprechen soll.

Die Prüfung und Genehmigungdes einheitlichen Bauplanes bleibt nach dem Gesetzentwürfe
ben zuständigen Ministern vorbehalten. Die finanzielle Durchführungdes Planes ist in dem Gesetze
geregelt; es gibt auch nähere Bestimmungen betreffend das Aufsichtsrechtdes Staates über die
Genossenschaft.Die Genofsenschaftsorganesind der Vorstand und die Genossenschaftsversammlung;
"le näheren, insbesonderedie inneren Rechtsverhältnissewerden durch die von der Genossenschafts¬
ersammlungzu beschließende Satzung geregelt. Der aus Abgeordnetender verschiedenen Genossen¬

gruppen gebildeteVorstand führt die Verwaltung und vertritt die Genossenschaft nach außen; ihm
legt insbesondere die Umlegung der vou der Genossenschaftsversammlung beschlossenenAufwendungen

auf die einzelnenGenossen ob. Gegen die Veranlagung des Vorstandes steht den Genossen die
Prüfung an den Berufungsausschußzu, der zu einem Teile aus staatlichen,mit den hier in Frage
tommenden Verhältnissen genau vertrauten Beamten, zum andern Teile aus sachverständigen Mit¬
gliedern besteht, die von der Genossenschaftsversammlungunter Berücksichtigungjeder der drei
^enossengruppenzu wählen sind. Die Anrufung der ordentlichenoder Verwaltungsgerichteist im
allgemeinenin der Erwägung ausgeschlossen worden, daß es sich in der Hauptsacheum technische,
«e« Gerichten fernliegende Spezialfragen handelt, bei deren Entscheidungdie Gerichte doch von dem
Gutachten von Sachverständigenabhängig wären, und daß aus diesem Grunde die gegen die Ver¬
anlagung erhobenen Beschwerden bei den Gerichten auch nicht die erforderliche schleunige Behandlung
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erfahren würden. Gegen die Entscheidungdes Verufungsausschussessoll nur dann die Revision an
das höchste preußische Verwaltungsgerichtgegeben sein, wenn über die Verpflichtungznr Teilnahme
an den Geuosseuschaftslasteu uud die Voraussetzungzur Heranziehung grundsätzlich, vorwiegendalso
über Rechtsfragen, zu entscheiden ist. Im großen Ganzen schließt sich der Gesetzentwurf,insoweit
nicht verschiedenartige Verhältnisse und gesammelte Erfahrungen eine Abweichung notwendiggemacht
haben, dem oben gedachten Gesetze zur Regelung der Vorflut im Emschergebiete an, das sich, wie
der Fortschritt der Vauarbeitcn und die glatte Erledigung der Verwaltungsgeschäftezeigcu, in
seineu Gruudzügen durchaus bewährt hat.

Oeseh-Ontwurf.
Inhalt.

I, Zweck und Geltungsbereichdes Gesetzes; der Vauplan und die Bezeichnung der Genossen §8 1—2
II. Rechtsfähigkeit, Satzung uud Orgaue der Geuosseuschaft ........... 88 3—10

III. Aufbringungder Mittel und Aufstellungder Beitragsliste .......... §8 11—20
IV. Rechtsmittelgegen die Veranlagung; Nerufuugsausschuß ........... §§ 21—25
V. Nufsichtsrecht des Staates ..................... 88 26-28

VI. Anflüfliug der Genossenschaft..................... 8 29
VII. Uebergangsbestimmmigen;erste Geuossenschaftsversammlung und vorläufiger Vorstand . 88 >W—35

I. Zweck und Oellungsbereich des Gesetzes; der Bauplan und die
Bezeichnung der Genossen.

s 1.
Zum Zwecke „der Regelung der Vorflul nach Maßgabe eines einheitlichenBauplanes

und der Abwasserreinigungin einem aus Teilen der Kreise Moers, Geldern, Eleve, Kempen und
Erefcld-Lcmd gebildeten Gebiete sowie der Unterhaltung und des Betriebes der ausgeführten
Anlagen" wird eine Genossenschaft gegründet.

Der Bauplan muß geändert und ergänzt werden, wenn dies zur Erreichung des
Genossenschaftszweckes erforderlich wird. Der Bauplan wird in Teilstreckenje nach Bedürfnis
ausgeführt. (§ 26 Absatz 2.)

Der einheitliche Bauplan, die Aenderungen und Ergänzungen bedürfen ebenso wie die
Sondercntwürfe der Genehmigung der zuständigenMinister.

s 2.
Genosfen sind:

a) die Eigentümer der in diesem Gebiete belegeuenBergwerke,
d) die Eigentümer der in diesem Gebiete belegenen größeren Unternehmungen indu¬

striellen Weake, Eisenbahnen, Schiffahrtskanäle und ähnlichenAnlagen,
o) die in diesem Gebiete belegenenGemeinden (8 11 Absatz 2).

Die unter d) Genannten gelten nur baun als Genossen, wenn sie zu einem in der
Satzung für die Anfnahmc in die Beitragsliste vorzuschreibenden Niedrigstsatzczu den Genossen-
schaftslastcnveranlagt werden können (§ 12).
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II. Rechtsfähigkeit, Kahung und Organe der Genossenschaft.

s 3.
Die Genossenschaftkann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen, Eigentum und andere dinglicheRechte an Grundstückenerwerben, vor Gericht klagen
und verklagt weiden. Ihr ordentlicherGerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie
ihren Sitz hat.

Die näheren Rechtsverhältnisseder Genossenschaft weiden durch die Satzung geregelt, die
insbesondereenthalten muß:

1. den Namen und Sitz der Genossenschaft;
2. Bestimmungenüber die Aufstellungund die Führung des Verzeichnisses der Genossen

sowie über die Veröffentlichungenaus demselbenim Amtsblatte;
2- die nähere Bezeichnung des für die Ausführung des Unternehmens maßgeblichen

Entwurfs;
4- Vorschriftenüber die Benutzung und Unterhaltung der genossenschaftlichenAnlagen;
5- Vorschriftenüber die Wahl, die Zusammensetzung,die Amtsdauer des Vorstandes, das

Ausscheiden von Mitgliedern des Vorstandes und deren Ersatzwahl, die Befugnissedes
Vorstandes, die Vertretung nach außen und die Formen für die Legitimation der
Mitglieder des Vorstandes und ihrer Stellvertreter; wenigstens ein Mitglied des Vor¬
standes muß der Abgeordnete einer Gemeinde oder der Landrat eines der im 8 7
genannten Kreise sein;

6. die Bezeichnungder Gegenstände, die der Beschlußfassungdurch die Genossenschafts-
versammluug unterliegen;

7. Vorschriftenüber die Abstimmung in der Genossenschaftsversammlungüber die Ver,
tretung abwesenderAbgeordneten bei der Stimmenabgabe, über das Ausscheiden von
Abgeordnetenund deren Ersatzwahl sowie über die Voraussetzungenund die Form der
Iusammenberufung der Genossenschaftsversammlung;

8. nähere Grundsätzefür die Veranlagung;
9. die nähereu Bestimmungenüber die Zuscunmeuberufung,die Beschlußfähigkeit und die

Tätigkeit des Berufungsausschusscssowie über die Berufung der Stellvertreter;
10. die Angabe der Form für die von der Genossenschaft ausgehendenBekanntmachungen

sowie der öffentlichen Blätter, in welche die für die Oeffentlichkcit bestimmtenBekannt¬
machungenaufzunehmensind;

11. Bestimmungen über die an die Mitglieder des Vorstandes und des Verufungsaus-
schusses zu zahlenden Entschädigungen;

12. Bestimmungen über Satzungsänderungen,

8 5.
Die Satzung und jede Satzungsänderung beschließt die Genossenschaftsversammlung.

^ummt innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde auf mindestens6 Monate zu bemessenden Frist
"e Satzung nicht zustande, so erläßt sie die Aufsichtsbehörde.

Die Satzung unterliegt Königlicher Genehmigung; Aenderungenbedürfen der Genehmigung
d°r zuständigenMinister.
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Die Satzung und jede Aenderung sind nach ihrer Genehmigung nach Vorschriftund mit
der Wirkung des Gesetzes betreffeuddie BekanntmachunglandesherrlicherErlasse durch die Amts¬
blätter vom 10. April 1872 (Ges.-Samml. S. 357) zu verkünden.

8 6.
Organe der Genossenschaft sind:
1. die Genossenschllftsversammlung;
2. der Vorstand.

s 7.
Die Genossenschaftsversammluug besteht aus Abgeordnetender in § 2 genannten Genossen

und den Lcmdräten der Kreise Moers, Geldern und Eleve.
Jedes Mitglied der Genossenschaftsversammlung hat eine Stimme.

8 8.
Die Zahl der auf jeden Genossenentfallenden Abgeordnetenwird durch die Höhe seines

rechtskräftig festgestelltenJahresbeitrages dergestalt bestimmt, daß auf eine durch die Satzung
festzusetzendeEinheit an Jahresbeitrag je ein Abgeordneterentfallt.

Die Genossenkönnen sich mit ihren Jahresbeiträgen zu Gruppen zusammenschließen.Für
jede dadurch entstehende Einheit wählt die Gruppe einen Abgeordneten. Den einzelnen Gruppeu
ist es gestattet, von ihren Jahresbeiträgen soviel gegenseitigauszutauschen, daß eine Einheit oder
ein Vielfachesdavon erreicht wird.

§9.
Die Amtsdlluer der Abgeordnetenbeträgt 3 Jahre. Am Ende jeden dritten Jahres wird

die auf die einzelnenGenofsen entfallende Abgeordnetenzahl nach Vorschrift des § 8 dem für
dieses Jahr rechtskräftig festgesetzten Jahresbeitrag entsprechendneu bestimmt und den Genossen
bekannt gegeben. Die Genossen haben ihrerseits die von ihnen für die nächsten3 Jahre zu ent¬
sendendenAbgeordnetendem Vorstande mitzuteilen.

8 10.
Der von der Genossenschaftsversammlungund aus ihrer Mitte zu wählende Vorstand

vertritt die Genossenschaft. Ihm liegt insbesonderedie Aufstellungder Beitragsliste ob.

III. Aufbringung der Mittel «nd Aufstellung der Veitragsliste.
§ 11.

Die Genossenschaftslasten sind durch Beiträge der Genossenzu decken.
Bei der Verteilung der durch die Ausführung, die Unterhaltung und den Betrieb der

genossenschaftlichen Anlagen entstehenden Kosten auf die einzelnen Genossen sind einerseits die
durch sie im Gntwasscrungsgebietherbeigeführten Schädigungen, andererseits die den Genossen
entstehenden unmittelbaren oder mittelbaren Vorteile zu berücksichtigen.Die Gemeinden können,
abgesehen von den Aufwendungen zur Sicherstcllung der Durchführung des Unternehmens, wie
Vorarbeiten und Grundcrwerb, die von vornherein sämtliche Genossen belasten, für die ihnen
entstehendenmittelbaren uud unmittelbaren Vorteile nur dann veranlagt werden, wenn ihnen die
genossenschaftlichenAnlagen tatsächlich zu gute kommen.

s 12.
Die auf die einzelnen Genossen entfallenden Beiträge sind in einer Veitragslistezu veranlagen.
Insoweit die Eigentümer der im § 2 zu d genannten Unternehmungendeshalb nicht als

Genossen in die Veitragsliste aufzunehmen sind, weil sie nicht zu dem in der Satzung vorgeschriebenen
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Niedrigstsatze herangezogen werden können <H 2 Abs. 2), sind die durch diese Unternehmungen
herbeigeführtenSchädigungen nnd die ihnen entstehenden unmittelbaren udcr mittelbaren Vorteile
bei der Veranlagung derjenigen Gemeinde zu berücksichtigen, in deren Bezirk die Unternehmung
gelegen ist.

8 13.
Die Bcitragsliste ist neben den erforderlichen Erläuterungen offen zu legen.
Der Vorstand hat unter der Angabe, wo und während welcher Zeit die Beitrags-

liste zur Ginsicht offen liegt, Abschrift dieser Liste den Genossen mit dem Bemerkenmitzuteilen,
baß Einsprüche gegen die Liste binnen einer Frist von 4 Wochen bei dem Vorstand schriftlich
anzubringensind.

Außerdem ist der Ort und die Zeit der Offcnlegung der Bcitragsliste vom Vorstande
öffentlich bekannt zu machen,

Z 14.
Die eingegangenenEinsprüche sind vom Vorstände nach Ablauf der Frist zu entscheiden.

Der Vorstand ist befugt, über die Einsprüchemündlichoder schriftlich zu «erhandeln.
Der Vorstand berichtigt erforderlichenfallsdie BeitragZIistc und teilt seine mit Gründen

zu versehenden Entscheidungenden Genossen mit, die Einspruch erhoben haben, oder deren Ver¬
anlagung infolge der von anderen Genossenerhobenen Einsprüchegeändert worden ist.

8 15.
Demnächst ist die Beitragsliste der Aufsichtsbehördeder Genossenschaft zur Festsetzung

""zulegen.
Die Aufsichtsbehörde hat sich bei Festsetzung der Bcitragsliste auf die Prüfung zu beschränken,

vb bei Aufstellung der Liste die in diesem Gesetz und der dazu gehörigenSatzung gegebenen
Furmvorschriftcnerfüllt sind.

8 16.
Nach Festsetzung der Beitragsliste durch die Aufsichtsbehörde sind die Jahresbeiträge den

Genossen mitzuteilen und von ihnen in vierteljährlichenBeträgen in der ersten Hälfte des zweiten
Monats eines jeden Vierteljahres an die Kasse der Genossenschaft abzuführen.

8 17.
Die Beitragspflicht zu den Genosscnschaftslasten ist den gemeinenöffentlichen Lasten gleich

^ achten. Rückständige Beiträge der im H 2 unter a und K genannten Genossengruppenunter-
uegen der Veitreibung im Verwaltungszwangsverfahrendurch die Genussenschaftskasse; die Beitreibung
^nn auch gegen die Pächter und sonstigenNutzungsberechtigten,vorbehaltlichdes Rückanspmches
gegen die eigentlich Verpflichteten,gerichtet werden. Gegenüber den mit den Beiträgen rückständigen
Gemeindenfinden die Bestimmungenüber die Art der Zwangsvollstreckungwegen Geldforderungcn
gegen Stadt- und Landgemeinden Anwendung (W 17 Ziffer 4 und 33 Ziffer 4 des Zuständig-
keusgesetzes vom 1. August 1883, ß 15 Ziffer 3 des Gesetzes betr. die Ginführung der Zivil¬
prozeßordnung).

8 18.
Die bei der Ginziehungder Beiträge oder infolge von Berufungen entstandenenAusfälle

Und, sofern nicht der ausgefalleneBetrag auf deu nächsten Jahresbeitrag angerechnetwird, in einer
nachträglichenBcitragsliste auf die Genofsen zn verteilen.

Ebenso können die Eigentümer ueuer oder wesentlich umgeänderterAnlagen (§ 2 a und d)
un Laufe eines Neranlagungszeitraumesin einer Nachtragsliste veranlagt werden.
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Für die Aufstellung und Festsetzung dieser Nachtragsliste gelten die gleichen Bestimmungen
und Rechtsmittelwie für die Beitragsliste.

8 19.
Die Gemeinden dürfen die auf sie entfallendenBeiträge zu den Kosten der genossenschaft¬

lichen Anlagen, die als Veranstaltungen im Sinne der §H 4, 9 und 20 des Kommunalabgaben-
gesetzes vom 14, Juli 1873 (G. S. S. 152) anzusehensind, durch Heranziehung zur Gemeinde-
Einkommensteuernur insoweit aufbringen, als sie dieselben nicht nach Maßgabe der genannten
Bestimmungen des Kommunalabgabengesctzesdecken können. Hierbei dürfen jedoch die im § 2
unter a und b genannten Genossengruppennicht mit kommunalen Gebühren, Beitragen oder
Mehrbelastungen belegt werden.

Diese Bestimmung gilt für alle zu den Gcnossenschaftslastenbereits herangezogenen
Anlagen und Grundstücke,welche zu den veranlagten Bergwerken(ß 2 a) und zu den iu die
Bcitragsliste aufgenommenenUnternehmungen (§ 2 b) gehören,

§ 20.
Die Beitragsliste ist in den ersten fünf Jahren jährlich aufzustellen.
Die Geltungsdauer der späteren Veitragslisten ist durch Beschluß der Genosseuschafts-

versammlung zu regeln, die dabei feste, den Vorstand und den Berufungsausschuß bindende
Grundsätzefür die künftigenVeranlagungen aufstellenkann. Diese Beschlüsse der Genossenschafts-
vcrsammlungbedürfen der Genehmigungder Aufsichtsbehörde.

IV. Rechtsmittel gegen die Veranlagung; Berufungsausschuß.

8 21.
Gegen die Veranlagung steht den Genossen innerhalb 4 Wochen nach der Mitteilung

der Jahresbeiträge (8 16) die Berufung an den Berufungsausschußzu.
Die Verpflichtungzur Zahlung der Beitrage wird durch die Berufung nicht aufgehalten;

die Zurückerstcittungder auf die Berufung abgesetzten Beträge oder ihre Anrechnung auf den
nächstjährigenJahresbeitrag (8 18) erfolgt ohne Zinsen.

8 22.
Der Berufungsnusschußbesteht.-
1. aus einem von der Aufsichtsbehördeder Genossenschaftzu ernennenden Staats- oder

höheren Kommunulbeamten, der den Vorsitz führt und keinem der beteiligten Kreise
durch Wohnsitz, Grundbesitzoder Gewerbebetriebangehören darf;

2. aus einem von dem zuständigenOberbergamt zu bezeichnenden Mitgliede des Ober¬
bergamts;

3. aus einem von der Aufsichtsbehörde zu bestimmendenMeliorationsbaubeamten;
4. aus sechs von der Genosscnschaftsuersammlnngzu wählenden Mitgliedern, die nicht

Mitglieder des Vorstandes sein dürfen, und von denen drei beruflich dem Bergbau,
ein Mitglied beruflich der Genossengruppein 8 2 zu d und zwei Mitglieder den
Kreis- oder Gemeindevertretungenangehören müssen.

Für die unter 1 und 3 genannten Mitglieder hat die Aufsichtsbehörde,für das Mitglied
zu 2 das Oberbergamt einen oder mehrere Stellvertreter zu ernennen. Für jedes der unter 4
genannten Mitglieder ist von der Genossenschaftsversammlungein Stellvertreter zu wählen.
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8 23.
Der Berufungsausschuß entscheidetnicht nur über die Höhe der veranlagten Beiträge,

sondern auch, wenn die Zugehörigkeitzur Genossenschaft,insbesonderedie Verpflichtungzur Teil¬
nahme an den Lasten überhaupt streitig ist.

Gegen die Entscheidung des Berufungsausschussesist binnen 2 Wochen die Revision an
das Oberuerwaltuugsgerichtzulässig, sofern über die Frage der Verpflichtungzur Teilnahme an
den Genossenschaftslasten und über die Voraussetzungenzur Hcrauziehung zu den Genosscnschafts-
lastcn zu entscheidenist. Die übrigen Entscheidungendes Berufungsausschussesergchen unter
Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Die mit Gründen zu versehendenEntscheidungensind den Parteien zuzustellen.

8 24.
Die Sitzungen des Bcrufungsausschusscsfinden am Sitze der Genossenschaft statt. Auf

Beschlußdes Bcrufungsausschusscstaun eine Sitzung au einen: anderen Orte abgehalten werden.
Die Sitzungen sind öffentlich.
Den Geschäftsgang und das Verfahren des Bcrufungsausschusscshat der zuständige

Minister uuter Berücksichtigung der Vorschriften dieses Gesetzes uud der Satzung durch eine von
chm zu erlassendeOrdnung zu regeln.

s 25.
Die Kosten der Veranlagung trägt die Genossenschaft. Sie hat auch die Kosten der

Berufung und der Revision zu tragen, wenn diese begründet war, im nudercn Falle können die
Kosten des Bcrnfungs- und Revisionsverfahrensganz oder teilweise dem Beschwerdeführerauferlegt
werden. Für die Einziehung der Kosten gelten die über die Einziehung der Beiträge erlassenen
Vorschriften.

V. Zusichtsrecht des Staates.

8 26.
Die Genossenschaftist der Aufsicht des Staates unterworfen. Die Aufsicht wird von

dem zuständigenRegicrungs-Präsidcnten ausgeübt.
Die Aufsicht ist darauf beschrankt,daß die Angelegenheitender Genossenschaft in Ueber¬

einstimmungmit den Gesetzen und der Satzung verwaltet werde». Die Aufsichtsbehörde entscheidet
>nsbesondereauch über das Bedürfnis zur Aendcruug uud Ergänzung des Planes sowie zur
weiteren Ausführung von Teilstrecken (§ 1 Abs. 2).

s 27.
Wem: die Genossenschaftes unterläßt oder verweigert, die ihr gcsctz- oder satzuugsmäßig

obliegendenLeistungen und Ausgaben in den Haushaltsplan aufzunehmenoder außerordentlichzu
genehmigen,so kann die Aufsichtsbehördeuuter Anführung der Gründe die Aufuahmc in den
Haushaltsplan verfügen oder die außerordentlicheAusgabe feststellen.

Gegen diese Verfügung oder Feststellung steht dem Vorstande innerhalb 4 Woche»nach
bei Zustellung die Klage bei::: Oberuerwaltungsgcrichtzu.

§ 28.
Zur Aufnahme von Anleihen bedarf die Genossenschaft der Genehmigung der Auf¬

sichtsbehörde.

60
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VI. Auflösung der Oenossenschaft.
8 29.

Die Genossenschaft kann die Auflösungbeschließen.
Der Auflösungsbeschlußerfordert zu seiner Gültigkeit eine Mehrheit von zwei Dritteln

der sämtlichenStimmberechtigtenund KöniglicheGenehmigung. Ist die erste zur Beschlußfassung
über die Auflösung einberufene Genosfenschaftsveisammlungnicht beschlußfähig,so entscheidet die
zweite mit mindestens cinmonatlichemZwischenraumzu berufendeVersammlung mit zwei Dritteln
Mehrheit der erschienenen Abgeordneten.

Die Auflösung tritt in Kraft, sobald die Genehmigungsurkundedem Vorstande der
Genossenschaft zugestelltist.

Im übrigen finden auf die Auflösung und die Abwickelungder laufenden Geschäfteder
Genossenschaft die für die öffentlichenGenossenschaften gegebenenVorschriften des Wassergenossen-
schaftsgesetzesvom 1. April 1879 (Ges.-Smnml. S. 297) entsprechende Anwendung.

VII. Mebergangsvestimmungen; erste Onossenschaflsversammlung
und vorläufiger Uorstand.

8 30.
Die erste Genossenschaftsvcrsammlungwird nach Vorschrift der §8 31 und 32 gebildet.

Außer den Abgeordnetender in § 2 genannten Genossensind auch die Landräte der Kreise Moers,
Geldern und Eleve Mitglieder der ersten Genosseuschastsversammlung.

Sie wird vom Vorstande des Vereins zur Aufstellungeines Entwässerungsplanes für das
linksniederrheinische Industriegebiet einberufen und vom Vorsitzendendes Vereins geleitet. Sollte
der Verein sich vorher aufgelöst haben, so wird die erste Genossenschaftsversammlnngvon der
Aufsichtsbehördeeinberufen und bis nach der Wahl des vorläufigen Vorstandes (Absatz 3)
von ihr geleitet.

Diese Versammluug wählt einen vorläufigen Vorstand und beschließt sodann unter Leitung
des Vorsitzenden dieses Vorstandes, der ebenso wie sein Stellvertreter vom Vorstand zu wählen
ist, die Satzung.

Die erste Genossenschaftsversammlung ist beschlußfähig,wenn mindestens zwei Drittel der
Abgeordneten anwesendsind. Ist dies nicht der Fall, so ist eine neue Versammlung einzuberufen,
die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenenbeschlußfähig ist.

Die Beschlußfassungund die Wahlen in der ersten Genossenschaftsversammlungerfolgen
nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheitgibt der Vorsitzende den Ausschlag.

8 31.
Für die erste Genossenschaftsversammlungentfällt auf jeden Vergwerkseigentümermit

einem Besitze von wenigstens10 Normalgrubenfeldern— ein Normalgrubenfeldgleich 2 200 000 gw
— ein Abgeordneter, der Besitz von je weiteren 10 Grubenfeldern berechtigtzur Entsendung eines
weiteren Abgeordneten. Sollten sich auf verschiedeneMineralien verlieheneGrubenfelder überdecken,
so ist die Zahl der Abgeordneten ohne Berücksichtigung der Ueberdcckungen nur nach dem Gesamt¬
umfang der Felder an der Erdoberfläche zu bestimmen; die Abgeordneten sind, falls für die
Grubenfelder verschiedene Eigentümer in Frage kommen, auf die einzelnen Eigentümer der über¬
deckten Felder angemessen zu verteilen. Können diese Eigentümer sich nicht einigen, so entscheidet
die Genossenschaftsversammlung endgültig.
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Die Bildung von Gruppen aus solchen Bergwerkseigentümcrn,die jeder für sich weniger
als 10 Normalgrubenfelder besitzen, ist zur Erreichung einer Vertretung zugelassen,

8 32.
Die Zahl der Abgeordnete», die von den in ß 2 unter d und o genannten Genossen-

MPPen in die eiste Genossenschaftsvcrsanunlungzu entsendensind, beträgt ein Drittel der Zahl
der Abgeordnetender Bergwerkscigentümer,die nötigenfalls für die Berechnungder Abgcordneten-
zahl der im § 2 unter r, und o genannten Gruppen soweit zu erhöhen ist, daß sich eine durch 3
teilbare Zahl ergibt.

Die Unterverteilung dieser Abgeordnetenerfolgt in der Weise, daß im Verhältnis des ans
den beteiligtenKreisen zum Gebiete des Bauplanes gehörigenFlächeninhalts die Zahl der auf die
einzelnen Kreise entfallenden Abgeordneten bestimmt wird. Die Wahl der Abgeordneten ist von
den Kreistagen vorzunehmen,die dabei die Interessen der in ß 2 zu b. genannten Genossengruppc
zu wahren haben.

s 33.
Bis zur Wahl des Vorstandes durch die erste ordentlicheGenossenschaftsversamnilung

(letzter Absatz) vertritt der vorläufige Vorstand die Genossenschaft,führt die Geschäfte und stellt
eme Beitragsliste auf, welche die zum ersten Male von den Genossen zu zahlendenBeiträge cuthält.

Auf Grund dieser Veranlagung wird eine neue Geuosscnschaftsversammlungeinberufen,zu
welcher die Abgeordnetenvon den Genossennach Maßgabe ihres Jahresbeitrages entsendet werden,
wenn dieser die in der Satzung festgesetzteEinheit oder ein Vielfachesdavon erreicht (§ 8). Die
Landräte der Kreise Moers, Geldern und Eleve sind auch Mitglieder dieser Geuossenschaftsversammlung.

Diese Versammlung hat lediglich die Wahl der im § 22 Abs, 1 Ziffer 4 und Abs. 2
bezeichneten Mitglieder des Bcrufungsausschusscsvorzunehmen.

Nachdem der Bcrufuugscmsschußüber die gegen die Veranlagung eingelegtenBerufungen
entschieden hat, wird uuter Zugrundelegung der rechtskräftigfestgestellten Jahresbeiträge und nach
8 8 und 9 erstmalig diejenige Genosscnschaftsversammlung berufen, die alle in diesem Gesetz und
der Satzung für die Genossenschaftsversammlung vorgesehenen Befugnissehat.

s 34.
Sämtliche die Gründung der Genossenschaft betreffenden, insbesondere auch die vor den

Gerichtenund anderen Behörden vorzunehmendenVerhandlungen und Geschäfte sind gebührcn-
und stenipclfrei.

s 35.
Diejenigen Mittel, die von dem Verein zur Aufstellung eines Entwässerungsplanes für

das linksrheinische Industriegebiet zur Vorbereitung des Entwurfs und seiner Ausführung bis zur
Duldungder nach diesem Gesetz ins Leben tretenden Genossenschaft zweckinäßigcrwcise aufgewandt
nnd, werden als Genosscnschaftslastenangeschen und sind den Bergwerkseigentümcrn,welche dic
«nsten aufgebrachthaben, aus der Gcuosfeuschaftskasse zu ersetzen. Streitigkeiten entscheidet unter
Ausschluß des Rechtswegesdie Aufsichtsbehörde.

Erläuterungen.
I. Gebietsgrenzen.

Das im RegierungsbezirkDüsseldorf gelegene und zu entwässerndeGebiet in der liuks-
tMnischenTiefebene ist im Osten und Westen von dem Rhcinstrome und der holländischen Grenze,

60»
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im Süden durch einen Linienzugrund über die OrtschaftenHohenbudberg,Hüls, Aldekcrk, Geldern
und im Norden durch einen solchen über Wemb, Weeze, Calcar bis Warbt begrenzt. Innerhalb
dieses Gebietes liegen Teile von 5 Kreisen und zwar:

1. der Kreis Moers......mit rund 520 ykm
2. „ „ Geldern ......., „256 „
3. „ ., Cleve ........, „ 63 „
4. „ „ Kempen ......„ „ 16 „
5. „ „ Crefeld'Land .... „ „

Sa. 860 ykm

II. Ontwüsserungsplan.

Nach den angestellten Untersuchungen ist eine Entwässernngsmöglichkeit durch Hauptvorflut-
gräbcn, die entweder zum Rheinstrome, durch die Niers zur Maas oder direkt zur Maas führen,
gegeben. Da die Maas wegen ihres dreimal flacherenGefälles als das des Rheinstromes an der
Grenze des Interessengebietes mit den: Hochwasserrund 8,50 in tiefer als der Rheinstrom liegt,
so würde man zur Maas hin mit natürlichemGefalle und zum Rhcinstrom nur vermittelst Pump¬
werken entwässern können. In die Hauptvorfluter würden dem Bedürfnis entsprechend Nebenvurflutcr
einmünden,deren Lage in der Oertlichkeitteilweise schon gegeben ist. Die Lage der Hanptvurfluter
selbst ergibt sich durchweg nach den vorhandenentiefsten Stellen in den Bachtäleru.

Obwohl zunächst nur eine Teilstrecke des Hnuptentwässerungsgrabeus,etwa vou Repelm
bis Nheinberg, und seine Zubringer ausgeführt werden sollen, so ist doch schon jetzt die Vereinigung
der Interessenten des gesamten Entwäsferuugsgebieteszu einer Genossenschaftnotwendig. Nur
durch einen großzügigen, einheitliche und gemeinschaftlichen Gntwäfferungsplan für das ganze
Gebiet wird die rechtzeitige Vorbeugung von großen Mißständen ermöglicht, wie sie im rechts¬
rheinischen Emscherentwässeruugsgebicte bei Erlaß des Emschergenossenschaftsgesctzesschon eingetreten
waren. Der Bergbau kaun plötzlich an irgend einer Stelle des Gebiets einsetzen nnd damit auch
die Entwickelungder betreffendenGemeinde beginnen: Dann muß die Möglichkeitfofurtigcu Ein¬
schreitens und der Herstellung der genossenschaftlichenAnlagen gegeben fein. Die wirtschaftliche
Durchführung des vorliegenden Entwäsferungsunternehmcusfür das ebenbezeichuetc Gebiet erfordert,
daß ein einheitlicherBauplan vorliegt, und für diefen in seinem ganzen Umfange, ohne Rücksicht
auf die zeitliche Ausführuug der einzelnen Teile, von vornherein ein Rechtsträger gegeben 'st-
Dazu kommt, daß, sobald nur irgendwiedie Ausführuug einer Strecke in abfehbarer Zeit voraus-
zufehcn ist, zur Vermeidung des Empurfchnellensder Vodenpreiseder Gruuderwerb sofort getätigt
werden kann, und daß deshalb die Beteiligten nicht erst noch zufammeuzu bringen sind.

Bevor die Haus- und Industrieabwässcr dem Hauptentwässerungsgrabcnzugeführtwerden,
habcu sie eine Kläranlage zu durchlaufen,fo daß nur gereinigtes Wasser zum Abfluß gelangt.

III. Allgemeine Getändeangaben.

»,) Nieoeruug.
Das in Frage kommende Gebiet ist im allgemeinen eine in der Längsrichtung vou Süd-

ostcn „ach Nordwcstenhin abfallendeNiederung, die sich bei Undingen etwa 30 m über Nornml-
Nnll erhebt und sich bis Calcar hinzieht. Das absolute Gefalle beträgt in dieser etwa 50 wn
langen Strecke rund 15 m.
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d) Höhenzügc.

Diese Ebene ist mehrfach durch Hügelketten unterbrochen, deren Gipfel zuweilen Höhen
bis 100 m über N, N. erreichen; sie bilden teilweife die natürliche Wasserscheidezwischen Rhein
und Maas und teilen das Gelände in ein östliches Zuflußgcbiet für den Nheiustrom und in ein
westliches für die Maas. Die Fläche der Höhenzügcbeträgt 160 <^m.

«) Hauptabflüsse.
Die beide« Hcmptflüssc,welche die Abflüsse des fraglichenGebiets aufnehmen,sind der

Rhein und die Maas, die sich in nordwestlicherRichtung hinziehen. Aus dem verhältnismäßig
geringenGefalle dieser beiden Flüsse ergeben sich für das von ihnen eingeschlosseneFlachland
wenig günstige Vorflutverhältnisse, welche uoch dadurch verschlechtert werden, daß fast alle Neben-
wafferläufevon der in den Urstromtälern gegebenen stark rechtwinkligen Lage zum Mündungsgebiet
abweichen,durch die schwachgeneigteEbene in ihrem Laufe gehemmt, und sich fast parallel zum
Mündungsfliissehinziehen.

ä) Ncbenzuflttsfe.

Als größte Ncbeuzuflüsse kommen in der Rhcinniedenmg der Mörsbach und in der Maas-
Niederung die Niers in Betracht. Beide nehmen rechts- und linksseitig Zuleiter in solch erheblicher
Menge auf, — etwa 124 natürlicheWasserläufevon zusammen700 1«n Länge, ohne Berücksichtigung
ber zahlreichen kleineren Kulturgraben — daß auf 1 ylcin rund 1 Km Nachläufe entfallen, woraus
zu erkennen ist, welche Mengen von Oberflächenwasserabgeführt werden müssen,

o) Wasserscheiden und Niederschlagsgebiete.

Die Hauptwasserschcidezwischen Rhein und Maas zeigt nicht immer den ausgeprägte»
"Malter eiuer Trennung der beiden Flußgebiete. An mehrerenStellen, und so besonderszwischen
"er Hohen- uud Großen-Ley-Niederungin einem früheren Urstromtale, greifen die Abflußrichtuugeu
ber Nachläufe derart ineinander, daß eine genaue Festlegung der Scheide schwer zu erkennen ist.

Das weiter begrenzte Nicderschlagsgebietfür die in Betracht kommende Entwässerungs-
slachc setzt sich aus 21 größercu in sich abgeschlossenen Teilniederungen zusammen und zwar 12
W Rhein- und 9 im Maaszuflußgebict mit zusammen 1700 <^Km Fläche.

l) Bodenbeschaffcnheit.

Die mittclhoch gelegenenFlächen weifen vorwiegend einen leichten, lehmigen, zum Teil
nut schlickhnltigem Sand vermischten, fruchtbarenAckerboden auf, welcher iu der Nähe der Gehöfte
"lt zu umfangreichenObst- und Gemüsegärten kultiviert ist. Andererseits schließensich an fast
"llcn Höfen größere eingefriedigteWeideplätzean. In den Niederungen, zumeist zu beiden Seiten
°er Vachlänfc, befinden sich ausgedehnte Wiesenflächenund dort, wo die Niederschläge leinen
"bfluß haben, umfangreiche fumpfigeBrüche; daneben, in den höher gelegenen Teilen, auch größere,
zusammenhängendeHcideflächcn, von denen einzelne bis 1900 Ii» groß sind und die in ihrer
^samten Fläche fast vollständig iu dem begrenztenEntwasscmngsgebietliegen.
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